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B E S C H L U S S  
 

aus der 13. Sitzung 
der Gemeindevertretung 
am Mittwoch, 14.12.2022 

 
 

 
öffentliche Sitzung 
 

4. Bauleitplanung der Gemeinde Schmitten, Ortsteil Hunoldstal 
Bebauungsplan "Tonnersacker" 
Offenlagebeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB 
(siehe GVE-Beschluss vom 27.10.2021, TOP 2) 

VL-166/2022 

 
Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt: 

 
1. Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und 
Anregungen werden nach ausführlicher Diskussion als Stellungnahmen der Gemeinde Schmitten 
beschlossen.  
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sind in der gemäß (1) geänderten Fassung 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Die beteiligten Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen. 
 

3. Die Gemeindevertretung ermächtigt den Gemeindevorstand zum Abschluss des Erschließungs- bzw. 
Städtebaulichen Vertrages. 
 

4. Der Erschließungsvertrag ist mit den Satzungsunterlagen der GVE vorzulegen 
 
Beratungsergebnis: 

Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 

 




